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Zi6

^wünschen bei ihren Rechten geschüzt zu werden,
und daß diesen zufolge, in dieser Gegend, wo
sich im Bezirk von zwei Stunden 16 Mühlen
befinden, Niemand erlaubt werde, neue Muh-
lcn zu errichten, oder wenigstens nicht anders,

daß in einem Beznk nicht zuviel solcher Werke
angelegt werden, damit nicht zulezt alle ein-
gehen; ih trage also daraus an, daß diese

Bittschrift an das Direktorium zum Entscheid
des gegenwartigen Falls gewiesen, eine à

als unter der Bedingung von Entschadigungsschrist aber, in Rüksicht der allgemeinen Gründe,
für die jetzigen Mühlenbcsttzcr. chie sie enthalt, der hierüber niedergesezten Loai-

Guter: Die Grundsätze dieser Bittstellersinission mitgetheilt werde,
sind auch die meinigcn; denn ungeachtet der^ Escher fürchtete, man wolle diese Bitt-
völligen Freiheit der Gewerbe, soll doch diese schrist in Natura der Wasserbau-ComrMvn
durch das Eigentumsrecht anderer Bürger be-!zuiveisen, und wollt« Einwendungen dagegen

schranke werden. Als wir das Gewerbsfrei-üuacheu, weil diese Commission nicht in M
hcilsgesez machten, haben Escher und ich ge-ficht der Gewerbssteihcit, sondern über

zeigt, wie nachtheilig dasselbe sey, wenn ihm Polizei des Wayerbaues niedergeftzt ist,
nicht Gewerbspoiizeigesctze vorgehen; allein man
hörte uns nicht, und begieng einen ähnlichen
Fehler, wie bei Aufhebung der Zehnden, be-

vor ein neues Finanzsystem da war. Da die

Polizei der Mühlen sehr wichtig ist, so be-

gchre ich, daß diese Bittschrift an die Com-
Mission über die Wasserwerke gewiesen werde.

Relsiab ist weder Sutcrs nach der Bit--
sieller Meinung, und glaubt, es sey wider
die Freiheit und die Menschenrechte, die Bei-
dehaltung von alten Prioilegieu zu fodern; er

selbst war Müller, und hatte sich geschämt,

-in solches Begehren zu machen. Jeder Hand-
werter, der gut arbeitet, wird immer zu ver-
5-enci! haben, und nur schlechte Arbeiter wün-
scheu Privilegien; ich fodere also Tagesord-
uuiiq über diese Bittschrift, und wünsche, daß

die Commission über Polizei der Wasserwerke,

«vfgefodcrt werde, ihre Arbeit zu beschleunigen.

Koch: In Revolutionszeiten ist nichts ge-

sährlicher, als der Mißbrauch von Worten;
dicwn Mißbrauch sehen wir auch bei dem

Wort Privilegien. Es wäre ein Privile-
gium, wenn unbedingt Niemand neben mir
«ine Mühle errichten dürste; es ist aber kein

Privilegium, wenn Niemand eine Mühle er-

richten kann, ohne daß vorher untersucht und

gefunden wird, daß dieselbe Niemand schade.

Zu starke Vermehrung der Wasserwerke kann un-
ìer sehr vielen Rüksichtcn schaden; sie kann

Ueberschwemmungcn verursachen, und die Schi,-
fahrt hindern, und ist also in dieser Rüksicht
schon dem Ganzen schädlich, folglich gehört
dieselbe unter die Polizei. Eben so kann un-
bedingte Freiheit zu Anlagen dieser Art, das

Eigenthum eines Dritten wirklich angreifen, in-
dein sie den Reichen zum Nachtheil des Armen

begünstigt. Auch soll der Staat dafür sorgen,

so stimmt er gerne Kochs Antrag bei. Alliin

er versichert, daß diese Commission noch l.injc

kein Gutachten vorlegen kann, weil in e-M
Lande, dessen Lokalvcrhältnisse so mannigfàS
sind, wie die von Helvetien, es beinahe
möglich ist, allgemeine Polizeigesctze zu
werfen, die auf das Ganze passen, besondn»

iu Rüksicht eines Gegenstandes, der noch st

wenig bearbeitet, und in Helvetien beinahe

ganz unbekannt ist. (Die Fortsetzung folgt.)

Der helvetische Pertinax.
Mit Unrecht hat man das neue helvetische

Tagblatt beschuldigt, es habe den helvetischen

Mni «le« iolx verstumme» gemacht; das ssa-

mäieon kann Farbe und Gestalt, aber "M
seine Natur ändern, und der ci - Ur-vsiu Purger

Loliiinuuiljiis ist nicht verstummt. Seit gernw

mer Zeit treibt er in der b'svills Iisivcügns M
Unwesen ; erchat sich nun Pertinax genannt,
der Frei heits freund, der ihm
metsch dienet, hat ihn vollends zum vatyr
umgetauft. -s

Dieser, mitunter komische, mitunter cuo

plumpe Satyr, hat die Entdeckung g-^Ass.»ns
man im Kanton Zürich, während des ^

der Russen und Oestreicher, an der Eege'" w

lution dieses Kantons gearbeitet h^be,
oaß das helvetische Vollziehuugsdirektoriu.u
denschast os handle. Er behauptet : u. ^
Hoste s Befehl von der Interimsregiernng "

gestellten ü->-> Mann, hätten wenigstens

ausschließlich gegen die Franken äst-
bestimmt seyn, — und das Vollziehung^ '

torium hatte die Interimsregierung
in Hausarrest, sondern sins Gefängniß l -

sollen, weil sie, sezt er mündUH h>"ì",
davon lief.
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